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Samstag, 20.03.2021
Grünschnitt-Platz geöff net 

Mittwoch, 24.03.2021
Abfuhr Gelber Sack

Redaktionsschluss-
Änderung - Ostern 

Der Redaktionsschluss für das 
Gemeindeblatt am 01.04.2021 in 
der 13. Kalenderwoche wird vor-
verlegt auf Montag, 29.03.2021, 
11 Uhr. 

Bitte beachten Sie, dass spä-
ter eingehende Anzeigen nicht 
mehr berücksichtigt werden 
können. 

Rathaus geschlossen 
Am 25.03.2021 ist das Rathaus wegen 
einer Mitarbeiter-Schulung geschlossen. 
Wir sind ab Freitag wieder telefonisch für 
Sie erreichbar. 
Wir bitten um Ihr Verständnis! 

Liebe Einwohner*innen, 
die Bundesregierung hat ja einen kostenlosen Schnelltest pro Woche für jeden versprochen, 
auch wenn die Umsetzung noch recht unklar war; nach der Bundestestverordnung sind 
zur Erbringung der Leistung die zuständigen Stellen des öff entlichen Gesundheitsdienstes 
und die von Ihnen betriebenen Testzentren, Arztpraxen oder die von den kassenärztlichen 
Vereinigungen betriebenen Testzentren berechtigt. Manche Kommunen haben auch schon 
begonnen eigene Testzentren aufzubauen. In unserer Gemeinde wollen wir derzeit keine ei-
gene Teststruktur aufbauen, sondern auf folgende Testmöglichkeiten hinweisen: 
In der Praxis für Allgemeinmedizin Orthmayr/Ilyasova in Sasbach gibt es die Testmöglichkeit 
mit oder auch ohne Berechtigungsschein (kostenlose Testung), hierzu wird eine Voranmel-
dung unter 07642/9205060 erbeten. 
In der Nachbargemeinde Wyhl gibt es in der alten Schule gemäß dem nachfolgenden Wo-
chenplan Testmöglichkeiten 

Wochenplan Corona-Schnelltest
Tag Uhrzeit Ort Durchführende 

Stelle
Terminverein-
barung unter:

Montag*
Dienstag* 09:30 - 12:00

16:30 - 18:30
Arztpraxis
AlteSchule/Bücherei

Dr. Scheerer/Dr. Benzing
St.-Blasius-Apotheke

3201
7183

Mittwoch*
Donnerstag*
Freitag*
Samstag 08:30 - 12:00 Alte Schule/Bücherei St.-Blasius-Apotheke 7183
*Weitere 
Termine

während den 
Sprechzeiten

Arztpraxis Dr. Hartmann 7273

 
Auch hier ist eine Terminvereinbarung erwünscht. 

Ebenso haben Sie die Möglichkeit in der Arztpraxis Dr. Thomas Flamm in Vogtsburg-Oberrot-
weil Termine für Corona-Tests zu vereinbaren, Tel.: 07662/235 

Auch im Kreistestzentrum in Malterdingen sind Schnelltests in der bereits bekannten 
Corona-Teststation  von Montag bis Freitag von 19 bis 21 Uhr sowie Samstag und Sonntag 
von 13.30 bis 17.00 Uhr möglich. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Die Inzidenzrate ist in unserer Gemeinde in den letzten Tagen leider wieder deutlich gestie-
gen und liegt weit über dem Kreisdurchschnitt. 

Ich bitte daher dringend um Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften und der Re-
geln der Corona-Verordnung. 

Nutzen Sie das Testangebot und bleiben Sie gesund. 

Ihr Jürgen Scheiding, Bürgermeister

 Corona-Testung
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Telefonverzeichnis  
der Gemeinde

Telefonverzeichnis der Gemeinde 
Ortskennzahlen
(En) - Endingen  07642
(Vo) - Vogtsburg  07662 

Gemeindeverwaltung Zentrale - Sekretariat
Internet: http://www.sasbach.eu
E-Mail: rathaus@sasbach.eu
E-Mail Gemeindeblatt: gemeindeblatt@sasbach.eu 
Telefax  9101-30

Sekretariat/Gemeindeblatt
Frau Meyer  91 01-0
Frau Dägele  91 01-15
 
Bürgermeister
Herr Scheiding  91 01-0
Wohnung  0 76 42 / 92 51 20 

Bauverwaltung
Herr Supplieth  91 01-13 

Bauhof
Herr Timm  01 51 10 83 65 54 

Standesamt/Ordnungsamt
Frau Felchner  91 01-23
 
Meldeamt / Passamt
Frau Flamm  91 01-24
Frau Schwärzle  91 01-11 

Rechnungsamt
Herr Hess 91 01-25 

Steueramt
Herr Schneider  91 01-26 

Gemeindekasse
Frau Wintermantel  91 01-27
Frau Chrobok  91-01-28 

Sprechstunden Rathaus:
Montag  08.30 - 12.00 Uhr
  nachmittags geschlossen
Dienstag  geschlossen
Mittwoch  08.30 - 12.30 Uhr
  nachmittags geschlossen
Donnerstag  08.30 - 12.00 Uhr
  14.00 - 18.00 Uhr
Freitag  08.30 - 12.00 Uhr

BM Scheiding  nach Vereinbarung 

Ortschaftsverwaltung Jechtingen (Vo)  2 82
Ortsvorsteher Morgenstern
E-Mail: ortschaftsverwaltung-jechtingen@web.de
Wohnung (Ortsvorsteher) (Vo)  3 33
Sprechstunde:
Dienstag  09.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag  17.00 - 18.30 Uhr 

Ortschaftsverwaltung Leiselheim (En)  60 36
Ortsvorsteherin Müller
E-Mail: OV-Leiselheim@t-online.de
Sprechstunde:
Dienstag  08.00 - 09.00 Uhr
Donnerstag  17.00 - 18.00 Uhr 

Schule:
Grundschule Sasbach (En)  9 07 86 50
E-Mail: poststelle@04149743.schule.bwl.de
www.grundschule-sasbach.de
Kernzeitbetreuung  (En) 9 07 86 51 

Kindergärten:
Ortsteil Sasbach  (En) 54 04
Ortsteil Jechtingen  (Vo) 17 20 
Limburghalle  (En) 56 76
Kläranlage  (En) 82 02 

Recyclinghof Öffnungszeiten:
Freitag  13.00 - 17.00 Uhr
Samstag  9.00 - 13.00 Uhr 

Grundbuchamt 
Emmendingen 0 76 41 / 96 58 76 00

Bücherei Sasbach im Gemeindehaus
Mittwoch:  16.00 – 19.00 Uhr
Bücherei Jechtingen
Mittwoch:  17.00 – 19.00 Uhr

Die Büchereien sind generell in den Schulferien ge-
schlossen.

Revierleiter
für den Staatswald

Herr Forstrevierleiter Ludwig Thoma
Tel. 07803/9254916 oder 0173/6195406

für den Gemeindewald
Herr Forstrevierleiter Alex Schulz
Tel.: 07822/30 01 60
Fax: 07822/30 01 61
Mobil 0175/2 23 31 13

Landwirtschaftlicher  
Betriebshelferdienst

Einsatzstelle: Bildungshaus Kloster St. Ulrich, 
Landvolkshochschule, Tel. 07602/91 01-26 
Sabine Riesterer, Email: 
betriebshelferdienst@bildungshaus-kloster-st-ulrich.de

Notrufe
Notruf, Notarzt, Rettungsdienst
Feuerwehr   1 12
für Ortsteil Jechtingen  07641/89 80

Polizei Notruf
(Überfall/Verkehrsunfall)  1 10
Polizeiposten Endingen  (En) 92 87-0
Vergiftungs-Info-Zentrale  0761/ 1 92 40
  24h kostenfrei

Kath. Sozialstation Endingen (En) 91 31 90
Kath. Pfarramt  (En) 14 45
Evang. Pfarramt
Königschaffhausen/Leiselheim (En) 32 03

Störungen Wasserversorgung
badenovaNetz GmbH  08 00 / 2 76 77 67
Andreas Gerhart 01 51 / 10 83 65 57
Störung Abwasser
Andreas Gerhart  01 51 / 10 83 65 57
Stromversorgung
Netze BW GmbH Rheinhausen 08 00 / 3 62 94 77

badenovaNETZ GmbH  0800/2 76 77 67
Wohngift-Telefon  08 00/88 99 789
Notruf-Fax an die Rettungs- u. 
Feuerwehrleitstelle: 07641/46 01-77
(nur für schwerhörige, ertaubte, gehörlose und 
sprachgeschädigte Personen)

Fachstelle Sucht - 
Beratung, Behandlung, Prävention
Emmendingen, Hebelstr. 27
Tel.: 07641 9335890
Fs-Emmendingen@bw-lv.de
Erstgespräche nach telefonischer Vereinbarung

Herbstzeit - Betreutes Wohnen für alte und pflegebe-
dürftige Menschen in (Gast-)Familien
Landvogtei 5, 79312 Emmendingen
Tel. 0 76 41 / 9 67 15 90
www.herbstzeit-bwf.de 

Pflegestützpunkt Landkreis Emmendingen
Romaneistraße 3, 79312 Emmendingen
Kontakt und Terminvereinbarung
07641/451-3091, -3095, -3025
pflegestuetzpunkt@landkreis-emmendingen.de
www.landkreis-emmendingen.de
Die Beratungen erfolgen telefonisch oder persönlich im 
Pflegestützpunkt Emmendingen, in den Außensprech-
zeiten oder beim Hausbesuch.

Kreisseniorenrat im Landkreis Emmendingen
www.kreisseniorenrat-emmendingen.de

Apotheken
19.03.2021 Brunnen-Apotheke Herbolzheim 
20.03.2021 St. Katharina-Apotheke Endingen 
20.03.2021 Schlossberg-Apotheke Emmendingen 
21.03.2021 Stadt Apotheke Kenzingen 
21.03.2021 Aesculap-Apotheke Köndringen 
22.03.2021 St. Katharina-Apotheke Endingen 
22.03.2021 Breisgau-Apotheke Teningen 
23.03.2021 Europa-Apotheke Breisach 
23.03.2021 Maria-Sand-Apotheke Herbolzheim 
24.03.2021 St. Katharina-Apotheke Endingen 
24.03.2021 Central-Apotheke Emmendingen 
25.03.2021 Rathaus-Apotheke Kenzingen  

Ärzte
Allgemeinmedizinsche Gemeinschaftspraxis 
Frau Dr. med. Rimma Ilyasova und Franz Orthmayr 
Marckolsheimer Str. 1, 79361 Sasbach
Tel. 07642/9205060 
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 8-12 Uhr, Mo. 16-18 Uhr,
Di. 15-17 Uhr, Do. 16-19 Uhr

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117 

Zahnarzt
Dr. Michele Santoro,
Hauptstr. 33, 79361 Sasbach
Tel. 07642/7589 

In dringenden Fällen ist der zahnärztliche Notfall-
dienst unter der Rufnummer Tel. 0180 3 222 555-70 
zu erreichen

Tierarzt
Den tierärztlichen Notdienst erfragen Sie bitte bei 
ihrem Haustierarzt.

Redaktionsschluss
Dienstag, 11.00 Uhr
Anzeigenschluss: 
Dienstag, 11.00 Uhr in Sasbach, 
am Mittwoch, 9.00  Uhr in Stockach

Abfallentsorgung
Haben Sie Fragen zur Abfallentsorgung? Wurde Ihr Ab-
fallgefäß nicht geleert? Brauchen Sie eine neue Tonne?
Ansprechpartner:
Graue Tonne:
Landratsamt Emmendingen, 
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, 
Tel.: 07641/4 51-9700

Blaue Tonne (Papiertonne)
Remondis GmbH & Co. KG 
Siemensstr. 16, 79108 Freiburg i.Br.
Tel. 0761 5150990

Gelber Sack
Remondis GmbH, Freiburg
Auskünfte und Reklamationen
Tel.: 0800 1223255

Nachrichtenblatt der Gemeinde Sasbach
Herausgeber: Gemeinde Sasbach, 
79361 Sasbach, Tel.: 07642/91 01-0
Verantwortlich für den redaktionellen Teil: 
der Bürgermeister,
für den Anzeigenteil/ Druck:
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach
Telefon: 07771 9317-11; Telefax: 9317-40
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de
Homepage: www.primo-stockach.de

Impressum
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Private Treffen im öffentlichen oder privaten 
Raum: 2 Haushalte, maximal 5 Personen. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
14 Jahre werden nicht mitgezählt. Paare, die 
nicht zusammenleben, zählen als ein Haushalt.

   

Private Treffen
Raum: 2 Haushalte, maximal 5 Personen. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 

• Kitas sind für den Regelbetrieb unter 
   Pandemiebedingungen offen.    
• An Grundschulen findet Präsenzunterricht 
   im Wechselbetrieb statt. Präsenzpflicht ist 
   weiterhin ausgesetzt. 
• Weiterhin Fernunterricht an allen 
   weiterführenden Schulen 
• Sonderregelung für Abschlussklassen sind 
   möglich und werden individuell festgelegt.
• Notbetreuungen bis Klassenstufe 7 und für 
   alle Klassenstufen der Sonderpädagogischen 
   Bildungs- und Beratungszentren sind 
   weiterhin möglich. Ansprechpartner sind die 
   Schulen und Kitas vor Ort.

Änderung ab 15. März 2021:
Alle Klassenstufen der Grundschule sowie die 
Klassenstufen 5 und 6 der weiterführenden Schulen 
kehren zu einem eingeschränkten Präsenzbetrieb 
unter Pandemiebedingungen zurück.

• Kitas 
   Pandemiebedingungen offen.    
• An 

Bildung & Betreuung

Maskenpflicht
In folgenden Bereichen muss eine 
medizinische Maske getragen werden: 
• Im öffentlichen Personenverkehr
• Beim Einkaufen
• In geschlossenen Räumen, die für die
   Öffentlichkeit oder für den Publikums-
   verkehr bestimmt sind
• In Arbeits-/Betriebsstätten sowie an Einsatzorten
• Bei den erlaubten körpernahen 
   Dienstleistungen
• Während Veranstaltungen der Religions-
   ausübung und Beerdigungen 
• In Arztpraxen, Krankenhäusern und 
   Pflegeeinrichtungen. Ausnahme: Personal, das 
   nicht direkt mit Patient*innen oder Bewohner*innen 
   in Kontakt ist, ist von der FFP2-/KN95-/N95-
   Pflicht befreit.

   

• Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen 
   schließen für den Publikumsverkehr, Online-
   Unterricht möglich.
• Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen 
   schließen.
• Ballett- und Tanzschulen schließen für den Publikums-
   verkehr. Kontaktarmes Training mit maximal fünf 
   Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten ist 
   gestattet. Die Kinder der beiden Haushalte bis 
   einschließlich 14 Jahre zählen nicht dazu. Paare, die 
   nicht zusammenleben, gelten als ein Haushalt. 
• Praktische Ausbildung und Prüfung (gilt für Auto, 
   Flugzeug und Boot) sind unter Hygieneauflagen möglich. 
   Alle Personen müssen eine medizinische Maske oder 
   Atemschutzmaske tragen. Theorieunterricht ist nur online 
   möglich.
• Besuch von Bibliotheken und Archiven ist mit 
   vorheriger Terminbuchung und Dokumentation der 
   Kontaktdaten möglich.
• Erste-Hilfe-Kurse ist mit tagesaktuellem Schnell- oder
   Selbsttest der Teilnehmer*innen möglich, sowie ein 
   Testkonzept für das Personal.
  

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 8. März

Kontaktbeschränkungen

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Verschärfte Kontaktbeschränkungen in 
Stadt- und Landkreisen mit einer 7-Tage-
Inzidenz von über 100*:  
Ein Haushalt plus höchstens eine weitere 
Person, die nicht zum eigenen Haushalt gehört. 
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 
14 Jahre werden nicht mitgezählt.

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 11.03.2021

Weiter Öffnung in Stadt- und Land-
kreisen mit stabiler 7-Tage-Inzidenz 
unter 50* möglich:
Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen
dürfen Einzelunterricht und Unterricht für 
Gruppen mit bis zu fünf Kinder bis 
einschließlich 14 Jahre anbieten.

Lockerung

*an mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das 
  Gesundheitsamt geprüft

Lockerung in Stadt- und Land-
kreisen mit stabiler 7-Tage-Inzidenz 
unter 35* möglich:
Treffen von bis zu zehn Personen aus 
maximal drei Haushalten möglich. Die 
Kinder dieser Haushalte werden bis 
einschließlich 14 Jahre nicht mitgezählt.

Lockerung

*an mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das 
  Gesundheitsamt geprüft

EinzelhandelEinzelhandel

Regelung für offene Geschäfte:
• Hygienekonzept vor Ort muss eingehalten 
   werden.
• Geschäfte mit weniger als 10 m² 
   Verkaufsfläche: maximal ein*e Kund*in 
• Geschäfte mit bis zu 800 m²: ein*e 
   Kund*in pro 10 m² Verkaufsfläche 
• Für die darüber hinausgehende Fläche gilt: 
   ein*e Kund*in pro 20 m² (gilt nicht für 
   den Lebensmitteleinzelhandel) 
• Maskenpflicht vor den Geschäften und
   auf den Parkplätzen
• Gesteuerter Zutritt
• Warteschlangen vermeiden.
 

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen
• Keine Isolation der Betroffenen
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
   SARS-CoV2-Schnelltests für 
   Patienten*innen und Besucher*innen
• Regelmäßige, verpflichtende Tests 
   des Pflegepersonals von Alten- und 
   Pflegeheimen

Gesundheit & Soziales
• Schutzvorkehrungen
   Pflegeheimen, Senioren- und 
   Behinderteneinrichtungen
• Keine Isolation der Betroffenen

Arbeiten
• Arbeitgeber*innen sind gesetzlich verpflichtet, 
   die gesundheitliche Fürsorge gegenüber 
   ihren Mitarbeiter*innen wahrzunehmen. 
• Home Office, sofern möglich 
• Treffen im Rahmen des Arbeits-, Dienst- 
   und Geschäftsbetriebes 
• Gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildungen
   auch in Präsenz möglich 
• Maskenpflicht am Arbeitsplatz, wenn der
   Mindestabstand von 1,5 Metern zu den 
   Kolleg*innen nicht eingehalten werden kann 
   (auch im Freien)
• An den Betrieb angepasste Hygiene-
   auflagen

 

Arbeiten
• Arbeitgeber*innen sind gesetzlich verpflichtet, 
   die 
   ihren Mitarbeiter*innen wahrzunehmen. 
• Home Office

Sonstiger Einzelhandel darf neben 
„Click&Collect“unter folgenden Bedingungen 
auch „Click&Meet“ anbieten: 
• Berücksichtigung der Hygieneauflagen der 
   Corona-Verordnung
• Tragen von medizinischen Masken
• Vorherige Anmeldung sowie Terminbuchung mit 
   festem Zeitfenster
• Dokumentation der Kontaktdaten

Weitere Öffnungen in Stadt- und Land-
kreisen mit stabiler 7-Tage-Inzidenz 
unter 50* möglich:
Gesamter Einzelhandel darf unter folgenden 
Bedingungen öffnen: 
• Berücksichtigung der Hygieneauflagen 
   der Corona-Verordnung
• Tragen von medizinischen Masken

Geschäfte mit Produkten für den täglichen Bedarf 
sind unter Berücksichtigung der Hygieneauflagen 
der Corona-Verordnung geöffnet:

 Babyfachmärkte
 Bäckereien und Konditoreien
 Banken
 Bau-, Garten- sowie Raiffeisenmärkte
 Buchhandlungen
 Blumenläden
 Drogerien
 Getränkemärkte
 Großhandel
 Hörgeräteakustiker
 Kraftfahrzeug- und Fahrradwerkstätten
       sowie Ersatzteilverkauf
 Lebensmittelmärkte
 Metzgereien
 Optiker
 Orthopädieschuhtechniker
 Poststellen und Paketshops, aber ohne
       den Verkauf von weiteren Waren
 Reformhäuser
 Reinigung und Waschsalons
 Reise- und Kundenzentren für den 
       öffentlichen Verkehr
 Sanitätshäuser
 Tafeln
 Tankstellen
 Telefonshops für Reparatur, Austausch 
       und Störungsbehebung
 Tierbedarf- und Futtermärkte
 Wochenmärkte
 Zeitschriften- und Zeitungskioske

Ausführliche Liste auf » Baden-Württemberg.de

Lockerung

*an mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das 
  Gesundheitsamt geprüft

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Beschränkungen in Stadt- und Landkreisen 
mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100*:  
Der Einzelhandel darf kein „Click&Meet“ mehr 
anbieten. „Click&Collect“ ist möglich.

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 8. März

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 11.03.2021

 Metzgereien
 Optiker
 Orthopädieschuhtechniker
 Poststellen und Paketshops, aber ohne
       den Verkauf von weiteren Waren
 Reformhäuser
 Reinigung und Waschsalons
 Reise- und Kundenzentren für den 
       öffentlichen Verkehr
 Sanitätshäuser
 Tafeln
 Tankstellen
 Telefonshops für Reparatur, Austausch 
       und Störungsbehebung
 Tierbedarf- und Futtermärkte
 Wochenmärkte
 Zeitschriften- und Zeitungskioske

Ausführliche Liste auf » Baden-Württemberg.de
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DienstleistungenDienstleistungen Religionsausübung
Gottesdienste und Beerdigungen unter 
Hygieneauflagen.
• Einhalten der AHA-Regeln über die 
   gesamte Dauer
• Tragen von medizinischen Masken
• Anmelden von Veranstaltungen mit mehr 
   als 10 Personen mindestens zwei 
   Werktage zuvor bei den zuständigen 
   Behörden vor Ort. Dies gilt nicht für 
   Beerdigungen. 
• Kein Gemeindegesang 

Religionsausübung
Gottesdienste und Beerdigungen unter 
Hygieneauflagen.
• Einhalten der 
   gesamte Dauer

VeranstaltungenVeranstaltungen
 Keine Zusammenkünfte und Veranstaltungen 

im öffentlichen Raum.
Ausnahmen:
• Gerichtsverhandlungen
• Sitzungen, die der öffentlichen Sicherheit 
   und Ordnung dienen
• Betriebsversammlungen
• Prüfungen und deren Vorbereitung
• Eheschließungen
• Veranstaltungen, die der sozialen Fürsorge 
   dienen (z.B. Kinder- und Jugendhilfe)
• Nominierungs- und Wahlkampf-
   veranstaltungen, sowie dazugehörige 
   Unterschriftensammlungen 

Abstand
halten

Hygiene
praktizieren

Medizinische 
Maske tragen

Corona-App
nutzen

Regelmäßig
lüften

GastronomieGastronomie
Restaurants, Bars, Clubs und Kneipen aller 
Art bleiben geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung oder
   Lieferung (bei Ausgangsbeschränkungen 
   bis 21 Uhr) 
• Kein Ausschank und Verzehr von 
   alkoholischen Getränken im öffentlichen 
   Raum
• Verkauf von alkoholhaltigen Getränken 
   in verschlossenen Behältnissen erlaubt

Kantinen schließen überall dort, wo es die 
Arbeitsabläufe zulassen. Angebote zum 
Mitnehmen sind erlaubt.

ReisenReisen
Appell: Verzichten Sie auf private Reisen 
sowie Ausflüge zu touristischen Zielen.
Verstärkte Kontrollen und Zugangs-
beschränkungen an tagestouristischen 
Hotspots durch die örtlichen Behörden.

Nicht gestattet:
 Touristische Busreisen
 Touristische Übernachtungsangebote
    (auch Campingplätze) 

Weiterhin möglich:
 Geschäftsreisen
 Reisen und Übernachten in 
       besonderen Härtefällen

Die Stadt- und Landkreise sind angewiesen, 
nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 
21 bis 5 Uhr per Allgemeinverfügung 
umzusetzen, wenn die 7-Tage-Inzidenz von 
100 Neuinfektionen pro 100.000 
Einwohner*innen sieben Tage in Folge bei 
einem diffusen Infektionsgeschehen über-
schritten ist und weitergehende regionale 
Maßnahmen nicht zu einem Rückgang 
geführt haben.
Ansprechpartner*innen der Stadt- und 
Landkreise auf » Baden-Württemberg.de

Ausgangsbeschränkungen
Die 
nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 
21 bis 5 Uhr

Ausgangsbeschränkungen

Körpernahe Dienstleistungen sind unter 
folgenden Bedingungen erlaubt: 
• Während des gesamten Aufenthalts in der
   Einrichtung und der Dauer der Dienstleistung 
   müssen alle Beteiligte medizinische Masken 
   tragen. Ist dies nicht möglich (z.B. bei einer 
   Rasur), wird ein tagesaktueller Schnell- oder 
   Selbsttest der Kund*innen sowie ein Test-
   konzept für das Personal benötigt.
• Nur mit vorheriger Terminbuchung
Weiterhin geschlossen:
 Prostitutionsgewerbe

Ausführliche Liste auf 
» Baden-Württemberg.de

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Beschränkungen in Stadt- und Landkreisen 
mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100*:  
Körpernahe Dienstleistungen müssen schließen. 
Medizinisch notwendige Behandlungen sind 
weiterhin erlaubt. Friseurbetriebe dürfen geöffnet
bleiben.

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 8. März

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 11.03.2021

Kultur- und Freizeitgestaltung
Kultur- und Freizeiteinrichtungen
bleiben geschlossen.

Geschlossen:
 Ateliers
 Ausflugsschiffe
 Camping- und Wohnmobilstellplätze
 Diskotheken und Clubs
 Freizeitparks und Indoorspielplätze
 Kinos und Autokinos
 Kletterparks (drinnen und draußen)
 Konzerte und Kulturhäuser
 Krabbelgruppen
 Messen
 Opern
 Spielbanken- und hallen

SportSport

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Beschränkungen in Stadt- und Landkreisen 
mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100*:  
Museen, Galerien, Gedenkstätten, zoologische 
und botanische Gärten werden für den 
Publikumsverkehr geschlossen. 

Weitere Vereinfachungen in Stadt- und Land-
kreisen mit stabiler 7-Tage-Inzidenz 
unter 50* möglich:
Besuch von Museen, Galerien, Gedenkstätten,
zoologischen und botanischen Gärten ohne 
Voranmeldung und Dokumentation der 
Kontaktdaten erlaubt. 

Lockerung

*an mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, 
  durch das Gesundheitsamt geprüft

Individualsport im Freien und auf Außen-
und Innensportanlagen (keine Schwimmbäder) 
mit maximal 5 Personen aus nicht mehr als 
2 Haushalten. Kinder der beiden Haushalte bis 
einschließlich 14 Jahre werden nicht mitgezählt. 
Paare, die nicht zusammenleben, zählen als 
einen Haushalt.

Kontaktarmer Gruppensport im Freien mit 
bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahre 
ist erlaubt. 

Die Benutzung der Umkleiden oder 
Aufenthaltsräume ist nicht gestattet.

Training und Veranstaltungen des Spitzen- oder
Profisports ist ohne Zuschauer*innen erlaubt. 

Notbremse

*an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Beschränkungen in Stadt- und Landkreisen mit einer 
7-Tage-Inzidenz von über 100*:  
Schließung von Außen- und Innensportanlagen für den 
Amateur- und Freizeitsport. Individualsport auf weitläufigen 
Anlagen wie z.B. Golf weiterhin erlaubt. Gruppensport im 
Freien ist nicht mehr erlaubt, es gelten die verschärften 
Kontaktbeschränkungen.

Weitere Lockerungen in Stadt- und Landkreisen mit stabiler 
7-Tage-Inzidenz unter 50* möglich:
Kontaktarmer Sport im Freien und auf Außenanlagen mit maximal 
10 Personen. In Innenanlagen mit maximal 5 Personen aus nicht 
mehr als 2 Haushalten. Kinder der beiden Haushalte bis 
einschließlich 14 Jahre werden nicht mitgezählt. 
Paare, die nicht zusammenleben, zählen als 
einen Haushalt. 

Lockerung

*an mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, durch das Gesundheitsamt geprüft

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Baden-Württemberg ab 8. März

Ansonsten sind öffentlichen und privaten 
Sportstätten für den allgemeinen Publikums-
verkehr geschlossen:

 Frei- und Hallenbäder

   Für Reha-Sport, Schulsport, Studien-
   betrieb, Profi- oder Spitzensport und 
   für dienstliche Zwecke (etwa für Polizei 
   und Feuerwehren) dürfen die 
   Einrichtungen geöffnet werden.

 Spaßbäder
 Skilifte und Gondeln
 Thermen und Saunen
 

 Theater
 Volksfeste o.ä.
 Zirkusse

Geöffnet:
 Spielplätze im Freien
 Wandern und Spazieren

Geöffnet für „Click&Collect“ sowie
„Click&Meet“:
 Wettannahmestellen

Geöffnet mit vorheriger Terminbuchung und
Dokumentation der Kontaktdaten:
 Galerien
 Museen
 Gedenkstätten
 Zoologische und botanische Gärten

*an mindestens 5 aufeinanderfolgenden Tagen, 

Alle Details sowie Fragen und
Antworten finden Sie auf 
Baden-Württemberg.de

Stand: 11.03.2021
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Das Rathaus 
informiert 

Sperrung der Zufahrtsstraße 
Obere Matten/Wendeplatz im 
Ortsteil Leiselheim 
Wegen der Errichtung eines Wohnhauses ist 
die Zufahrtsstraße - Obere Matten im Orts-
teil Leiselheim, insbesondere der dortige 
Wendeplatz wegen Errichtung eines Wohn-
hauses in der Zeit vom 22.03. bis voraus-
sichtlich 25.02.2021 gesperrt oder nur ein-
geschränkt nutzbar. Entlang der Straße wird 
ein beidseitiges Halteverbot angeordnet.
Die Anwohner werden um Kenntnisnahme 
gebeten. 
 
 
Förderung von Blumenwiesen 
durch die Gemeinde 
Die Gemeinde Sasbach stellt zur Förderung 
von Blumenwiesen das Saatgut für eine 
1-jährige Blühmischung ab sofort wieder zur 
Verfügung. Wer Flächen als Blumenwiese 
anlegen möchte, kann das Saatgut für eine 
1-jährige Blühmischung unter Angabe der 
genauen Grundstückslage (Flst.Nr. und Grö-
ße) bei der Gemeindeverwaltung Sasbach, 
Tel.: 07642/9101-0, E-Mail rathaus@sasbach.
eu bis zum 09.04.2021 beantragen. Die Aus-
saat sollte möglichst bis zum 30.04.2020 
erfolgen. Ausgeschlossen sind Flächen, wel-
che bereits im Rahmen einer landwirtschaft-
lichen Förderung als ökologische Vorrang-
flächen bezuschusst wurden (Vermeidung 
einer Doppelförderung). 
 
 

Wichtige  
Mülltermine

Grünschnitt-Platz geöffnet 
Samstag, 20.03.2021 von 10 - 12 Uhr

Abfuhr Gelber Sack 
Mittwoch, 24.03.2021 

Landratsamt 
Emmendingen

Beratung für „Gemeinsamen 
Antrag“ nur telefonisch 
Wegen der Corona-Regelungen fallen die 
persönlichen FIONA-Beratungstermine für 
Landwirte auch in diesem Jahr aus. Das 
Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Em-
mendingen beginnt mit der termingebun-
denen, telefonischen Antragsbesprechung 
zum „Elektronischen Einreichen des An-
trags“ am 15. März 2021. Die Informationen 
hierzu finden Landwirte unter „„Aktuelles“ 
auf der Internetseite 
https://emmendingen.landwirtschaft-bw.de 

Für fachliche und inhaltliche Fragen ist das 
Landwirtschaftsamt unter der Telefonnum-
mer 07641 451 9129 erreichbar.

Online-Fortbildung Sach- 
kunde im Pflanzenschutz 
Das Landwirtschaftsamt Emmendingen 
bietet zweistündige Fortbildungsveranstal-
tungen zur Sachkunde im Pflanzenschutz 
am 24. und 31. März und am 7. April 2021 
jeweils von 19:00 bis 21:00 Uhr an. 
Es werden an allen drei Terminen die gleichen 
Inhalte vermittelt, daher ist die Teilnahme pro 
Person nur an einem Termin möglich. Für die 
Teilnahme sind ein stabiler Internetzugang 
und ein Kopfhörer oder Lautsprecher zwin-
gend erforderlich. Die Zugangsdaten werden 
nach der Anmeldung zugesendet. Für jeden 
Zugang kann nur eine Teilnahmebescheini-
gung ausgestellt werden. Die Teilnahmege-
bühr beträgt 10 Euro. Die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt, deshalb ist eine Anmeldung erfor-
derlich bis spätestens eine Woche vor dem 
Termin. Bei der Anmeldung müssen Name, 
Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Telefon-
nummer, ein Wunschtermin und ein Ersatz-
termin angegeben werden. Anmeldungen 
per E-Mail an landwirtschaftsamt@landkreis-
emmendingen.de 
 
 

Kirchliche  
Nachrichten

Evangelische
Kirchengemeinde

Gottesdienste 
Sonntag, 21.03.2021 Gottesdienste 
09.30 Uhr  Königschaffhausen 
10.15 Uhr  Leiselheim 
Dienstag, 23.03.2021 
19.00 Uhr  Passionsandacht in der Kirche 
 Königschaffhausen 
 „Die letzten Worte Jesu 
 am Kreuz“ 
Mittwoch 24.03.2021 
16.00 Uhr  Konfirmandenunterricht 
 per Zoom 
Die Corona-Bestimmungen sind zu be-
achten! 

Kontakt zum Pfarramt 
Das Pfarramt ist momentan für den direkten 
Kontakt geschlossen. 
Sie erreichen uns Dienstag, Mittwoch, 
Donnerstag von 09.00 bis 11.00 Uhr 
telefonisch, Tel. 07642/3203, 
per E-Mail: 
koenigschaffhausen-leiselheim@kbz.ekiba.de 
Homepage: www.eki-koelei.de 
 
 

Römisch-katholische

Kirchengemeinde 
Am Litzelberg

St. Blasius, Wyhl • St. Martin, Sasbach
St. Cosmas u. Damian, Jechtingen

19.03.2021 - 26.03.2021 

Freitag, 19.03.2021 
W 14.30 Uhr Kreuzweg 
S 18.30 Uhr Heilige Messe 
Samstag, 20.03.2021 
L 07.30 Uhr Marienmesse 
S 18.00 Uhr Sonntagsgottesdienst 
  am Vorabend 
5. Fastensonntag, 21.03.2021 
J 08.30 Uhr Sonntagsgottesdienst 
W 10.00 Uhr Sonntagsgottesdienst 
W 11.00 Uhr Taufe Laura Hanselmann 
  und Jack Strudel 
Montag, 22.03.2021 
L 19.00 Uhr Heilige Messe 
Dienstag, 23.03.2021 
J 17.30 Uhr Anbetung 
J 18.30 Uhr Heilige Messe 
Mittwoch, 24.03.2021 
L 07.30 Uhr Heilige Messe 
J 10.30 Uhr Kreuzweg für Senioren 
Donnerstag, 25.03.2021 
W 18.30 Uhr Heilige Messe 
L 20.15 Uhr Heilige Stunde 
Freitag, 26.03.2021 
W 14.30 Uhr Kreuzweg 
J 16.00 Uhr Kinderkreuzweg 
S 18.30 Uhr Heilige Messe 
 
Kath. Pfarrgemeinde St. Martin, Sasbach 
Rosenkranzgebet: 
Täglich außer Samstag 18.00 Uhr
Rosenkranzgebet a. d. Litzelberg:
Sonntag 14.30 Uhr und Mittwoch 15.00 Uhr.
samstags ca. 08.15 Uhr (n. d. Heiligen Messe)
 
Kath. Pfarrgemeinde St. Cosmas 
u. Damian, Jechtingen 
Rosenkranzgebet: 
Täglich: 17.00 Uhr, außer Dienstag 18.00 Uhr
Wenn Samstag Vorabendgottesdienst: 17.25 
Uhr

E-Mail: sasbach@am-litzelberg.de
Frau Pinschack 07642/1445
St. Martin-Platz 2, 79361 Sasbach
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Di + Do 08.30 Uhr 
- 12.00 Uhr; Mi 14.30 - 17.30 Uhr
 
Seniorenkreuzweg 
Am 24. März um 10.30 Uhr findet in der Kir-
che St. Cosmas Und Damian in Jechtingen 
der Seniorenkreuzweg statt. 

Alle Jechtinger Seniorinnen und Senioren 
sind dazu herzlichst eingeladen. 

Vorsicht falsche  
Anzeigenwerbung  
Im Gemeindegebiet werden insbeson-
dere Gewerbetreibende, welche in der 
aktuellen Bürgerinformations-Broschüre 
des A & K Verlags vertreten sind, durch 
eine uns nicht bekannte Firma kontak-
tiert und zur Verlängerung der Anzeigen-
schaltung genötigt. 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, 
dass weder die Gemeinde noch der 
A & K Verlag damit zu tun haben und 
warnen deshalb davor, dieser Firma 
einen Auftrag oder Bankdaten zu ge-
ben. Sollte schon ein Auftrag erteilt sein, 
empfehlen wir den sofortigen Widerruf. 

Ihr Jürgen Scheiding
Bürgermeister 
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Firmung 2021 in der SE am Litzelberg 
Ende letzten Jahres sind die Einladungen an 
die Firmlinge 2021 verschickt worden. 

Wer keine Einladung bekommen hat, aber in 
der 8. oder 9. Klasse ist, wird gebeten, eine 
E-Mail an sasbach@am-litzelberg.de zu schi-
cken. 

Auch ältere Jugendliche und Erwachse-
ne, die bisher das Sakrament der Firmung 
nicht empfangen haben, können sich über 
diesen Weg zur Firmvorbereitung 2021 an-
melden. 
 
 

Vereinsnachrichten

Winzerkeller Sasbach 
Pheromonausbringung Sasbach 
Am Samstag, 27.03.2021 wollen wir wieder 
die Pheromonausbringung starten. Auf-
grund des Coronavirus gibt es kein allge-
meiner Treffpunkt, bitte informieren Sie sich 
direkt beim zuständigen Gruppenleiter über 
den Ablauf. 
Mitzubringen ist wie immer ein „Gratten“ 
mit Gürtel. 
 
Leider muss aufgrund der aktuellen Situati-
on auf das anschließende gemütliche Bei-
sammensein verzichtet werden. 

Wir möchten alle Winzerinnen und Winzer 
bitten, sich auch in diesem Jahr so zahlreich 
wie bisher an der Ausbringung zu beteili-
gen. Parkmöglichkeiten bestehen bei der 
Traubenannahme. 

Materialausgabe für die Gruppenleiter ist 
am Freitag, 26.03.2021 ab 18 Uhr bei Johan-
nes Helbling in der Rennergasse. 
 
Das Pheromonteam 
 
 

Anglerfreunde
Sasbach e. V.

Verkauf von selbstgeräucherten Forellen 
Die Anglerfreunde Sasbach wiederholen 
den Verkauf von selbstgeräucherten Forel-
len am Karfreitag, den 02.04.2021 

Abholung der Fische ab 10.30 Uhr-11.00 Uhr 
oder 11.30 bis 12.00 Uhr 

Bringdienst nur für ältere Personen in Sas-
bach 
Anmeldung bei Lothar Murawski 
07642/3084 bis 28.03.2021 
 
 

Fußballverein
Sasbach e. V.

Mitteilung an unsere Mitglieder
Am Donnerstag, den 01.04.2021 erfolgt der 
Einzug der Mitgliedsbeiträge. 

Aus der 
Nachbarschaft

Gemeinde Ihringen 
Zur Verstärkung unseres Teams im Kaiser-
stuhlbad suchen wir zum 10.05.2021 

einen Rettungsschwimmer  
mit Rettungsschwimmerabzeichen 

(DRSA) Silber (m/w/d),
alternativ einen Fachangestellten  

für Bäderbetriebe (m/w/d) 

in Vollzeit, Teilzeit oder im Rahmen einer ge-
ringfügigen Beschäftigung. 
Die detaillierte Stellenbeschreibung finden 
Sie auf der Homepage der Gemeinde Ihrin-
gen unter www.ihringen.de. 
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Be-
werbung bis spätestens 06.04.2021 an das 
Bürgermeisteramt Ihringen, Bachenstraße 
42,79241 Ihringen oder per Mail an bewer-
bung@ihringen.de. Für weitere Informati-
onen steht Ihnen Herr Waßmer unter Tel. 
07668/7108-22 gerne zur Verfügung. 
 
 

Sonstiges

Pheromonverfahren  
Jechtingen 
Der Termin zur allgemeinen Ausbringung 
der Pheromone auf der Gemarkung Jechtin-
gen ist am Samstag, den 27. März 2021, 
Start 8:30 Uhr bei der WG Jechtingen-
Amoltern. Der Ablauf wird auch dieses Jahr 
wieder der aktuellen Situation angepasst. 
Auf die Einhaltung der vorgeschriebenen 
Abstände und allgemein bekannten Vorsor-
ge- und Hygienevorschriften aufgrund der 
Coronapandemie ist zu achten. Nach Ab-
sprache holen die Gruppenleiter das Mate-
rial bitte schon vorher bei Stephan Eiche ab. 
Der gemütliche Abschluss kann leider nicht 
stattfinden, stattdessen erhält jeder Helfer 
zum Dank eine Flasche Wein. Bitte bringen 
Sie für das Material einen Kratten mit Gür-
tel oder eine Umhängetasche, sowie Hand-
schuhe mit und beteiligen Sie sich auch in 
diesem Jahr wieder so zahlreich wie bisher. 
Die Pheromongemeinschaft Jechtingen 
 
 
SWEG 
Sperrung der westlichen Kaiserstuhlbahn 
geht am 23. März 2021 in die nächste 
Phase 
Leit- und Sicherungstechnik wird weiter 
modernisiert / Schienenersatzverkehr 
auf Linie S5 
Von Dienstag bis einschließlich Samstag, 
23. bis 27. März 2021, ist die gesamte Kai-
serstuhlbahn zwischen Breisach und Riegel-
Malterdingen gesperrt. Auf der Linie S5 ist 
deshalb zwischen Breisach und Riegel-Mal-
terdingen ein Schienenersatzverkehr (SEV) 
mit Bussen eingerichtet. Die Busse verkeh-
ren zu geänderten Uhrzeiten und weisen 
längere Fahrzeiten als der Zug auf. Deshalb 

können in Riegel-Malterdingen nicht alle 
Anschlüsse zu den Zügen auf der Rheintal-
bahn hergestellt werden. Die Anschlüsse in 
Breisach an die Züge in Richtung Freiburg 
sind dagegen weitgehend gewährleistet. 
Von Sonntag, 28. März, bis einschließlich 
Mittwoch, 14. April 2021, ist die westliche 
Kaiserstuhlbahn nur noch zwischen Breisach 
und Endingen gesperrt. Zwischen Endingen 
und Riegel-Malterdingen verkehren dann 
wieder Züge. Auf der Linie S5 ist zwischen 
Breisach und Endingen/Riegel-Malterdin-
gen ein SEV mit Bussen eingerichtet. Leider 
können in Endingen nicht die gewohnten 
Zug-Anschlüsse in Richtung Riegel-Malter-
dingen hergestellt werden. Die Anschlüsse 
in Breisach an die Züge in Richtung Freiburg 
sind dagegen weitgehend gewährleistet. 

Bereits seit 22. Februar bis einschließlich 22. 
März 2021 ist die Strecke zwischen Riegel-
Malterdingen und Endingen gesperrt und 
wird nur im SEV bedient. 

Kostenlose Schienenersatzverkehr-Flyer 
erhältlich 
Vor Fahrtantritt sollten die Fahrgäste unbe-
dingt ihre Reiseverbindungen überprüfen. 
Zu beachten ist außerdem, dass folgende 
Haltepunkte durch die Busse nicht direkt an-
gefahren werden können: Riegel Ort (SEV-
Haltestelle „Rathaus“, circa sieben Minuten 
Gehzeit vom Bahnhof), Jechtingen (SEV-Hal-
testelle „Ortschaftsamt“, circa zehn Minuten 
Gehzeit vom Bahnhof) und Königschaffhau-
sen (SEV-Haltestelle „Endingerstraße“, circa 
vier Minuten Gehzeit vom Bahnhof). 

Die Fahrgäste werden gebeten, sich vorab 
die Fahrkarten an den Automaten und den 
üblichen Verkaufsstellen zu kaufen. In den 
SEV-Bussen können keine Fahrräder beför-
dert werden. Zur Information der Fahrgäste 
gibt die SWEG Flyer heraus, die kostenlos an 
den bekannten Stellen erhältlich sein wer-
den. Der Flyer zur SEV-Phase vom 23. März 
bis 14. April 2021 erscheint wenige Tage vor 
Beginn dieser Phase. Im Internet sind die 
SEV-Fahrpläne unter www.sweg.de, www.
efa-bw.de sowie www.bahn.de einsehbar. 
Telefonische Auskünfte erteilt die Service-
Zentrale der SWEG unter 0 78 21/9 96 07 70. 

Leit- und Sicherungstechnik wird moder-
nisiert 
Der Grund für die verschiedenen Stre-
ckensperrungen vom 22. Februar bis 14. 
April 2021 sind Arbeiten an der Leit- und 
Sicherungstechnik durch die SWEG Schie-
nenwege GmbH. Unter anderem werden 
elektronische Stellwerke und Bahnüber-
gangssicherungsanlagen in Betrieb ge-
nommen. Durch die weitreichenden Aus-
wirkungen dieser Neu- und Umbauten auf 
die Sicherung des Bahnbetriebs können die 
Arbeiten nur unter Vollsperrung stattfinden. 
Die Sperrung wird zugleich dazu genutzt, 
Gleis- und Bahnsteiganlagen an verschiede-
nen Stellen der Strecken instandzusetzen. 
Außerdem werden an zahlreichen Gleisbö-
gen Schleifarbeiten an den Schienen durch-
geführt, die eine Verminderung von Schie-
nenlärm in diesen Abschnitten erbringen 
werden. 
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Über die Unternehmen 
Die SWEG ist ein Unternehmen mit Haupt-
sitz in Lahr/Schwarzwald, das in Baden-
Württemberg und teilweise angrenzenden 
Gebieten Busverkehr im Stadt- und Über-
landverkehr sowie Schienengüter- und 
Schienenpersonennahverkehr betreibt. Im 
Jahr 2018 ist die Verschmelzung der Ho-
henzollerischen Landesbahn (HzL) mit Sitz 
in Hechingen zur Südwestdeutschen Lan-
desverkehrs-AG vollzogen worden. Bei der 
SWEG arbeiten mehr als 1300 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. 
Die SWEG Schienenwege GmbH ist eine 
Tochtergesellschaft der Südwestdeutschen 
Landesverkehrs-AG (SWEG). Sie betreibt die 
Eisenbahninfrastruktur auf verschiedenen 
Strecken in Baden-Württemberg auf einer 
Gesamtlänge von rund 210 Kilometern. 
Dazu gehört unter anderem die Strecke 
Riegel-Malterdingen – Endingen – Breisach. 
Das Unternehmen beschäftigt 57 Mitarbei-
ter. 
 
 
Regio-Verkehrsverbund  
Freiburg 
RVF führt Luftlinientarif ein
•	 RVF und VAG beschließen Zusam-

menarbeit mit Partner FAIRTIQ
•	 einfache Nutzung per App, ohne Ta-

rifkenntnisse
•	 Pilotgruppe soll im Herbst starten
 
Bereits im Dezember hatte der RVF-Auf-
sichtsrat grünes Licht für die Einführung ei-
nes Luftlinientarifs im RVF gegeben. Nun hat 
der RVF, gemeinsam mit der Freiburger Ver-
kehrs AG (VAG), die Entscheidung getroffen, 
mit der Schweizer Firma FAIRTIQ als Partner 
weiter an der Umsetzung zu arbeiten. Die 
Software von FAIRTIQ kommt bereits in 13 
deutschen Regionen im Nahverkehr erfolg-
reich zum Einsatz. 

Geplant ist die Einführung eines Check-in-/
Check-out-Systems, bei dem die Fahrgäste 
ihre Fahrt in einer App beim Ein- und Aus-
stieg mit nur einmal „Wischen“ starten und 
beenden können. Anders als beim bereits 
etablierten MobilTicket müssen Kundinnen 
und Kunden hier keinen Fahrschein vor 
Fahrtantritt mehr auswählen; die App er-
mittelt den Fahrpreis nach Beendigung der 
Fahrt ganz selbständig – und zwar auf Basis 
der Luftlinie zwischen Einstiegs- und Aus-
stiegshaltestelle. „Der neue Luftlinientarif ist 
für Fahrgäste sehr bequem. Kenntnisse über 
Tarifzonen und Fahrkartenarten sind nicht 
mehr nötig – einfach nur ein- und ausche-
cken und über die gängigen Zahlungsmittel 
bezahlen.“, erklärt Florian Kurt, Geschäfts-
führer des RVF. 

Der neue Luftlinientarif wird so ausgestaltet 
werden, dass Fahrgäste einen geringen fes-
ten Grundpreis je Fahrt bezahlen und einen 
Arbeitspreis, der sich nach der Luftlinienent-
fernung richtet, egal welche Route z.B. ein 
Bus fährt. 
Als einen wesentlichen Vorteil des neuen Ta-
rifs sieht man beim RVF die Steigerung der 
Preis-Leistungsgerechtigkeit. „Die Preisstu-

fen bei den Einzel- und 24-Stunden-Karten 
sowie die Preissprünge an den Tarifzonen-
grenzen sind immer wieder Gegenstand 
von Kritik. Im Luftlinientarif wird es weder 
Preisstufen noch Tarifgrenzen geben – es 
zählt nur die tatsächliche Entfernung zwi-
schen Start und Ziel.“ sagt Dorothee Koch, 
ebenfalls Geschäftsführerin des RVF. 
Mit dem Luftlinientarif wollen VAG und RVF 
nochmals einen großen Schritt bei der Digi-
talisierung ihres Vertriebs machen. „Durch 
die Weiterentwicklungen unserer App VAG 
mobil, haben wir in den letzten Jahren viel 
Knowhow im Bereich der digitalen Kunden-
prozesse aufgebaut“, erklärt Oliver Benz, 
Vorstand der VAG. „Deshalb lag es nahe, 
dass wir bei der Umsetzung des Luftlinienta-
rifs Partner des Verbundes werden und das 
Kundengeschäft übernehmen“, so Oliver 
Benz weiter. 

Es sollen auch zusätzliche Kundengruppen 
mit dem neuen Luftlinientarif angespro-
chen werden. „Mit diesem innovativen Tarif 
können Gelegenheitskunden spontan und 
ohne Vorkenntnisse den ÖPNV in Freiburg 
und der Region nutzen. So werden Hür-
den abgebaut und Voraussetzungen dafür 
geschaffen, dass mehr Menschen auf den 
klimafreundlichen ÖPNV umsteigen“, kom-
mentiert Bürgermeister Prof. Dr. Martin 
Haag für die Stadt Freiburg den neuen Luft-
linientarif. „Wir freuen uns, dass der Verbund 
gemeinsam mit der Freiburger Verkehrs AG 
diesen wichtigen Schritt hin zu einer noch 
einfacheren Nutzung des ÖPNV in unserer 
Region geht.“ 
“In der Zeit nach der Corona-Pandemie wird 
es sicher viele Menschen geben, die nicht 
mehr täglich zum Arbeitsplatz pendeln, 
sondern vielleicht nur noch ein-, zwei- oder 
dreimal pro Woche. Auch diese Zielgruppe 
ist ein Beispiel für Fahrgäste, für die das An-
gebot attraktiv ist.“, ergänzt Florian Kurt. 

Auch beim Zweckverband Regio-Nahver-
kehr Freiburg (ZRF) begrüßt man die Ein-
führung des Luftlinientarifs. „Verschiedene 
Städte und Gemeinden im Verbundgebiet 
haben sich in der Vergangenheit für einen 
eigenen Ortstarif stark gemacht, da einige 
Fahrgäste innerhalb der Gemeinden nur 
kurze Strecken fahren. Mit einem Tarif auf 
Basis der Luftlinienentfernung kommen wir 
diesen Wünschen mit einem sehr innovati-
ven Ansatz entgegen.“, sagt Hanno Hurth, 
Vorsitzender des ZRF und Landrat des Land-
kreises Emmendingen. 

Erfahrungen aus anderen deutschen Ver-
kehrsverbünden haben gezeigt, dass es 
sinnvoll ist, zunächst mit einer Pilotgruppe 
und einer „Pilot-App“ zu starten. Im Septem-
ber oder Oktober soll die Pilotphase im RVF 
starten. 

Das bereits bestehende Angebot, Fahr-
scheine in den Apps von VAG und RVF zu 
erwerben, bleibt weiterhin bestehen. Ein-
zelfahrscheine, Mehrfahrtenkarten, die 
Tageskarte REGIO24 und die Monatskarte 
RegioKarte Basis sind bereits als MobilTicket 
in den Apps FahrPlan+, VAG mobil und DB 
Navigator erhältlich. 

Fachstelle Sucht 
Rauchfrei in den Frühling 
Wenn die Kirschbäume blühen und Sträu-
cher und Blumen ihren Duft verströmen 
riechen Raucher*innen das kaum. Dass sich 
das schon in wenigen Tagen ohne Zigarette 
verbessert, bestätigt Joachim Blank, Mitar-
beiter der Emmendinger Fachstelle Sucht: 
*Riechen und Schmecken kommen wie eine 
Belohnung als Erstes zurück,* beschreibt er 
die Erfahrung vieler Raucher*innen. 

Weil das rauchfrei werden durchaus ein 
Kraftakt ist, unterstützt die Fachstelle Sucht 
die Raucher*innen jetzt mit einer Entwöh-
nung als Gruppenkurs mit sechs Terminen. 
Hier bereiten sich die Teilnehmer*innen 
gemeinsam auf den Ausstieg vor und sta-
bilisieren die Abstinenz in weiteren Grup-
pensitzungen. Dabei wird große Sorgfalt auf 
den Infektionsschutz rund um die Gruppen-
sitzungen verwendet. 

Der nächste Gruppenkurs startet am Diens-
tag, 13.04.21 um 18 Uhr. 
Information und Anmeldung unter Tel. 
07641/9335890 oder 
fs-emmendingen@bw-lv.de. 
 
 
Bund Badischer  
Landjugend e.V. 
Doppelte Innovation für 2020/2021 
Der Landwirtschaftspreis für Unterneh-
merische Innovationen (L•U•I) ist zurück 
aus der Corona-Pause 

2021 wird wieder ein Jahr für kreative Köp-
fe! Nachdem der Landwirtschaftspreis für 
Unternehmerische Innovationen, kurz 
L•U•I, 2020 aufgrund der Corona-Pandemie 
nicht verliehen wurde, suchen wir nun wie-
der nach Innovationen für die Zukunft der 
Landwirtschaft und des ländlichen Raums. 
Bewerben können sich Landwirte und Land-
wirtinnen, aber auch Projektgruppen, Ge-
meinden oder Einzelpersonen ganz anderer 
Berufsgruppen. 

Der L•U•I ist insgesamt mit 5.000 Euro do-
tiert und wird von der ZG Raiffeisen eG 
und dem Baden-Württembergischen Ge-
nossenschaftsverband gestiftet. Sie tragen 
den L•U•I gemeinsam mit den drei be-
rufständischen Landjugendverbänden in 
Baden-Württemberg, den Landfrauen- und 
Bauernverbänden sowie der Universität Ho-
henheim. 

Bewerbungsschluss ist der 30. Juni 2021 
Die Bewerbungsunterlagen und weitere In-
formationen zu den Bewerbungskriterien 
und den Siegern der vergangenen Jahre fin-
den Sie unter www.lui-bw.de. 

Ansprechpartner für Südbaden: 
Bund Badischer Landjugend 
Alexander Seibold 
Merzhauser Str. 111 
79100 Freiburg 
Tel. 0761 – 271 33 550 
info@lui-bw.de 
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Ergänzende Unabhängige Teil-
habeberatung für Menschen 
mit Behinderung (EUTB) 
Die EUTB berät nach dem Grundsatz „Eine 
für alle“ zu Fragen, die sich für Menschen mit 
Behinderung und deren Angehörige stellen. 
Die Beratung ist kostenfrei. 
EUTB Deutsches Rotes Kreuz 
KV Emmendingen e.V. 
Milchhofstr. 1b, 79312 Emmendingen 
Telefon: 07641/96212-65 (Fr. Thiemann) 
Außensprechstunde in Endingen don-
nerstags. 
Termine bitte telefonisch vereinbaren 

Naturgarten Kaiserstuhl 
Webinar-Angebot zum Restart 
im Tourismus 
Lockerungen werden sehnsüchtig erwartet. 
Der Tourismusexperte Stefan Niemeyer (cu-
riopia.de) gibt 33 Tipps in 33 Minuten zum 
erfolgreichen Re-Start im Tourismus. Kurz 
und knackig gibt er hilfreiche Praxis-Tipps 
(mit Bezug auf die aktuellen Einschränkun-
gen), die sofort umsetzbar sind: Von der ei-
genen Website, über Google, Social Media 
und verblüffenden Ideen vor Ort. 

Das Seminar richtet sich an Beherbergungs-
betriebe, Gastronomie, Weinbaubetriebe 

und sonstige touristische Leistungsträger. 
Das Seminar ist kostenfrei. 

Weitere Details:
•	 Termin: Dienstag, 30.03.21 um 14:00h
•	 Kurzvortrag mit Fragerunde per Zoom.
•	 Anmeldefrist: Mittwoch, 24.03.2021 

an sina.landerer@naturgarten-kaiser-
stuhl.de

 

ACHTUNG ZAHNGOLD   
Zahle bis zu 60,- € pro Zahnbrücke 

Kaufe Bernsteinschmuck, Modeschmuck, Goldschmuck   
Zinn und versilbertes Besteck, zahle bar, komme gleich.

Tel. 0173 / 98 55 44 6 oder 0761 / 456 782 6 

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 

Garten-, Acker- oder Grünland 
in Jechtingen zu kaufen gesucht - gerne auch „Restfläche”.

Tel. 0163 8265 492 

2-3-Zimmer-Wohnung
mit Garage oder Parkplatz in Sabach zu mieten gesucht.

Telefon 0 76 33 / 9 29 01 48 (ab 19.00 Uhr) 
oder brookes@web.de 

Wir, Saskia und Jan Exner mit
Lilly (3) und Lio (1), haben in
Sasbach dank der herzlichen
Aufnahme durch viele liebe
Menschen unsere neue Heimat
gefunden. Wir versuchen daher
unser Glück und suchen lang-
fristig ein Baugrundstück oder
Bestandshaus zum Kauf 
hier in Sasbach, um unseren
Kindern hier ein eigenes 
Zuhause zu ermöglichen. 
Wir sind erreichbar unter:
sas.exner@gmail.com und
0171/2925802. Wir freuen uns
über jeden Hinweis! 

Vielen Dank! 

Der Traum vom eigenen
Zuhause: 

Ende des redaktionellen Teils


